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Landau, 16.01.2025 
 
Betreff: Beteiligungsrat 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
im Namen der FWG-Stadtratsfraktion bitte ich darum, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der 
nächsten Stadtratssitzung zu setzen: 
 
Die Freie Wählergruppe Landau beantragt die Möglichkeit der Entsendung eines 
Ratsmitglieds/bürgerlichen Vertreters oder Vertreterin in den Beteiligungsrat für alle derzeit noch 
nicht im Gremium vertretenen Fraktionen. 
 
Begründung: 
Bürgerbeteiligung ist inzwischen bei vielen Prozessen eine fest etablierte Konstante in Landau. Der 
Beteiligungsrat ist das Gremium, welches Bürgerbeteiligungen begleitet und anregt und somit ein 
Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung darstellt. Eine gut funktionierende Bürgerbeteiligung schafft 
Vertrauen in politische Prozesse und stärkt damit indirekt die Demokratie.  
 
Laut der Leitlinie für Bürgerbeteiligung befasst er sich (Zitat Anfang) „mit anstehenden städtischen 
Projekten und berät über mögliche Beteiligungskonzepte... Er definiert Zielgruppen, trägt Sorge dafür, 
dass alle relevanten Gruppierungen erreicht werden und achtet auf die Rechtmäßigkeit des 
Beteiligungsverfahrens“ (Zitat Ende).  
 
Zurzeit sind nur die drei größeren Fraktionen mit jeweils einem Mitglied im Beteiligungsrat vertreten. Wir 
sehen es als sinnvoll an, auch die kleineren Fraktionen am Beteiligungsrat zu beteiligen. So können, wie 
oben in der Leitlinie ausgeführt, relevante Gruppierungen schnell und effizient erreicht werden.  
 
Wir bitten daher die Verwaltung in Abstimmung mit dem aktuellen Beteiligungsrat um Überprüfung, wie 
dies geschehen kann (ggf. unter Abänderung der aktuellen Vorgaben für die Besetzung des 
Beteiligungsrates) und ab wann eine Neuregelung greifen könnte. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Gisela Kalvoda     Michael Dürphold 
Fraktionsvorsitzende FWG    Fraktionsvorsitzender FWG 
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